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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 31. Oktober 2014 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0362-IM/a/2014 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 2360/J betreffend 

"Gemeinschaftliche Baugruppen", welche die Abgeordneten Dr. Gabriela Moser,      

Kolleginnen und Kollegen am 3. September 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 9 der Anfrage: 

 

Sowohl das Baurecht als auch die Wohnbauförderung fallen in die ausschließliche   

Zuständigkeit der Länder, weswegen diese Fragen keinen Gegenstand der Vollziehung 

des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffen. 

 

Ergänzend ist festzuhalten, dass im Rahmen des in den legistischen Kompetenz-

bereich meines Ressorts fallenden Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes in den       

vergangenen Jahren von gemeinnützigen Bauvereinigungen bei diversen Bauprojekten 

Mieter bzw. spätere Wohnungseigentümer in die detaillierte Ausgestaltung der     

Wohnungen einbezogen wurden, um so ihren individuellen Bedürfnissen bestmöglich 

gerecht werden zu können. 

 
 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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